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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion „DIE LINKE“, Drucksache 20/5981 vom 14.03.2023,
zum Thema: „Sprachmittlung in der Pflege und im Gesundheitssystem für alle einführen“

Hinweis: Unsere Stellungnahme wurde auf kurzfristige Anfrage des BDÜ hin erstellt und kann daher nur Einzelaspekte
aufgreifen; sehr wünschenswert wäre aus Sicht der hier Stellungnehmenden für die Bearbeitung eines so umfassenden
Themas eine breitere Abstimmung im Fach. Eine detailliertere Stellungnahme kann nachgereicht werden. Wir stehen für
weitere Diskussionen zur Verfügung und beantragen, dass ausgebildete Translationswissenschaftler in den Prozess mit
einbezogen werden.

Rahmenbedingungen und Anforderungen des Fachdolmetschens im Gesundheitswesen

Mündliche, schriftliche wie multimodale Texte im Gesundheitswesen sind schätzungsweise über-
wiegend den Risiko- und Hochrisikotexten (s. Canfora und Ottmann 2015) zuzuordnen, in denen
wesentliche Rechtsgüter auf dem Spiel stehen. Bei Kommunikationsproblemen können Schaden für
Gesundheit und Leben entstehen. Sie bedürfen deshalb eines geschulten und sensiblen Umgangs
nicht nur, aber auch im Bereich der Translation1. Nicht zuletzt deswegen regeln die §§ 630ff. BGB
die vertragstypischen Pflichten beim Behandlungsvertrag, darunter § 630c (2) BGB („Der Behan-
delnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, so-
weit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläu-
tern […]“) und § 630e BGB („(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für
die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. […] (2) Die Aufklärung muss 1. mündlich
durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur Durchführung der Maß-
nahme notwendige Ausbildung verfügt; ergänzend kann auf Unterlagen Bezug genommen werden,
die der Patient in Textform erhält, 2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung
über die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann, 3. für den Patienten verständlich sein.“).  Wenn die
Kommunikation zwischen Arzt und Patient wegen Sprachbarrieren nicht möglich ist, kann keine
ordnungsgemäße Aufklärung erfolgen, was dazu führt, dass eine vom Patienten dennoch erteilte

1 Gemäß den Konventionen der deutschen Wissenschaftssprache beziehen wir uns mit dem aus dem Lateinischen entlehnten Begriff 
Translation auf das weite Feld des Übersetzens und des Dolmetschens, das u.a. die Sprachmittlung umfasst, aber auch spezialisierten 
Bereichen wie der Softwarelokalisierung, der Transkreation etc. mehr Raum gibt. Wissenschaftliche translationsbezogene Zusam-
menhänge bezeichnen wir als translatologisch, die entsprechende Wissenschaft als Translatologie, wobei sich die Benennung Trans-
lationswissenschaft ebenfalls etabliert hat.
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Einwilligung in die Behandlung rechtlich unwirksam sein kann. Diese umfangreiche Aufklärungs-
pflicht kann bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen nicht ohne professionelles Dolmetschen
gewährleistet werden, weil ausgebildete Dolmetscher nicht nur die Sprach-, Kultur- und Transfer-
kompetenz erworben haben, sondern auch über die Berufsverbände einem Berufs- und Ehrenkodex
unterliegen, eine Berufshaftpflichtversicherung haben und gehalten sind, sich kontinuierlich weiter-
zubilden. Aus diesem Grund haben sich schon viele Ärztekammern und Vertreter der Gesundheits-
berufe für den Einsatz professioneller Dolmetscher ausgesprochen (z.B. Ärztekammer Westfalen-
Lippe).

Die Erkenntnis,  dass Sprachbarrieren im Gesundheitswesen Behandlungsqualität  und -erfolg er-
schweren und sogar behindern bzw. viele Menschen ohne Kenntnisse der Landessprache von vorn-
herein schlechterstellen und/oder ausgrenzen, wurde in verschiedenen nationalen und internationa-
len Studien belegt. In der Publikation „Das kultursensible Krankenhaus“ (2021) der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration werden z. B. die Bedürfnisse von
Patientinnen und Patienten mit Zuwanderungsgeschichte im Krankenhaus in den Mittelpunkt ge-
stellt.  Die beschriebene Situation entspricht oft  den tatsächlichen Erfahrungswerten im Gesund-
heitswesen: Vielfach werden Laiendolmetscher, wie fremdsprachiges Krankenhauspersonal (darun-
ter  durchaus  auch  Reinigungspersonal),  Bekannte,  Verwandte  (nicht  selten  Kinder),  eingesetzt.
Praktiker  der  Gesundheitsberufe berichten,  dass immer häufiger  auf maschinelle  Übersetzungen
(MÜ), z.B. allgemeine Übersetzungs-Apps auf Mobiltelefonen, oder speziell für den medizinischen
Bereich entwickelte Apps (s. hierzu Albrecht et al. 2013) zurückgegriffen wird. Da das blinde Ver-
trauen in der Gesellschaft auf die scheinbar gute Qualität der MÜ ungebrochen ist, wird weiter un-
ten etwas detaillierter darauf eingegangen. Was in unkritischen Bereichen wie im Tourismus durch-
aus ausreichend sein kann, ist es für eine gesundheitliche Behandlung und deren Folgen sicherlich
nicht. Auch hier ist es fraglich, ob der ärztlichen Aufklärungspflicht dadurch genüge getan wird, da
der Anbieter der maschinellen Übersetzung nicht haftet. Es wäre daher sicherlich auch sinnvoll,
eine Stellungnahme eines Experten für Medizinrecht/Arzthaftungsrecht anzufordern. Es kann bei
Texten im Gesundheitswesen durchaus eine Analogie zu anderen Risiko- und Hochrisikotexten wie
etwa im Bereich des Rechts gezogen werden. Auch hier bieten professionelle Übersetzer und Dol-
metscher qualitativ hochwertige und belastbare Leistungen und haften für die Qualität ihrer Arbeit.

Wir befürworten außerdem die Übersetzung von relevanten Texten im Gesundheitswesen in Leichte
Sprache, da diese nicht nur für die primäre Zielgruppe (Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung)
grundlegend ist, sondern auch für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen hilfreich ist. 

Sprache ist allerdings nur ein Aspekt der Kommunikation. Viel zu selten ist den Beteiligten be-
wusst, dass die fachliche Aufklärung im Gesundheitswesen mit einer emotionalen und häufig kultu-
rell geprägten Dimension einhergeht. Sprachmittler sind daher sehr oft zusätzlich als Kulturmittler
und -erklärer tätig und können daher vielen Tabus, Missverständnissen und Fehlinterpretationen
entgegenwirken und zu vertrauensvollen Gesprächsformaten beitragen. Die Komplexität der Hand-
lungen von Sprachmittlern im Gesundheitswesen wird derzeit auch in einem interdisziplinären Pro-
jekt an der Universität Leipzig untersucht und mit Medizin-, Hebammen- und Dolmetschstudieren-
den im Simulationskontext geübt (Teaming in Translation - Gesundheitsberufe und Dolmetschen
2023).

Bei sensiblen Settings wie im Gesundheitswesen greift eine Reduktion der Kommunikation auf rei-
ne sprachliche Äußerungen (oder den allgemeinen Verweis auf fremdsprachliche Aufklärungsbö-
gen) zu kurz. In Rechtsprechung und -wissenschaft wird die Verpflichtung des Arztes, einen Dol-
metscher hinzuzuziehen, unabhängig von der Übergabe fremdsprachlicher Aufklärungsbögen mehr-
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heitlich bejaht, weil der Arzt eine verständliche Aufklärung im persönlichen Gespräch mit dem Pati-
enten geben muss (z.B. Kammergericht Berlin, Urteil vom 08.05.2008 - 20 U 202/06). Auch wenn
ein Laiendolmetscher eingesetzt wird, muss der Arzt eine adäquate Aufklärung gewährleisten. Das
Gespräch wird oft als Triade gestaltet, in dem einerseits die Informationen zur Aufklärung, aber
auch viele Rückfragen und Antworten gedolmetscht werden müssen. Hierfür ist eine Präsenz-Situa-
tion, in der auch die Körpersprache, Mimik und ggf. kulturelle Erläuterungen einfließen, das ideale
Dolmetschsetting. Videodolmetschen ist eine Option, wenn eine Anreise z.B. wegen der Entfer-
nung, der Uhrzeit oder der Dringlichkeit nicht vertretbar ist, auch wenn hier verschiedene non-ver-
bale Elemente (insbesondere kulturgeprägte) nur bedingt einfließen können, ganz zu schweigen von
technischen Störungen. Von anderen Formen des Ferndolmetschens (z.B. Telefondolmetschen) ist
abzuraten, da hier noch nicht einmal der Sichtkontakt über Video gegeben und somit die Kommuni-
kation tatsächlich nur auf die reine Sprache reduziert wird. Es gibt auch aus der Medizin viele star -
ke Stimmen für den Einsatz von Humandolmetschern im Gesundheitswesen, so z.B. Glenn Flores
(verschiedene Publikationen z.B. über Fehler durch Laiendolmetscher im Gesundheitswesen oder
die positiven Auswirkungen von Dolmetschern auf die Qualität der medizinischen Versorgung). 

Über die genaue Qualifizierung, Zertifizierung und Bereitstellung von Dolmetschern im Gesund-
heitswesen müsste detaillierter diskutiert werden. Vorschnelle Vorschläge hierfür greifen zu diesem
Zeitpunkt zu kurz. So wie es aber z.B. durch die Verabschiedung des Gerichtsdolmetschergesetzes
in  Sachsen sowohl  „Gerichtsdolmetscher“  als  auch „Behördendolmetscher“  gibt,  wäre  eine  ge-
schützte Bezeichnung für Dolmetscher im Gesundheitsbereich zu schaffen. Der BDÜ schlägt hier
„Fachdolmetscher/in im Gesundheitswesen“ vor. Etwas griffiger wäre vielleicht „Medizindolmet-
scher“. Was die Vergütung angeht, so müssen direkte wie indirekte Aufwände berücksichtigt wer-
den:  u.a.  Fahrtkosten  (beim Präsenzdolmetschen),  Ausstattungskosten  für  arbeitsschutztaugliche
Ferndolmetschausstattung, Aus- und Weiterbildungsaufwendungen etc. aber auch für eine ausrei-
chende Absicherung gegen Arbeitsunfähigkeit,  Altersarmut und Auftragsflauten,  z.B. durch eine
Pandemie.  Eine  Orientierung  am JVEG als  Leitnorm erscheint  überlegenswert  (s.a.  Bundestag
2017). In jedem Fall muss die Kostenschätzung für die Einrichtung eines Sprachmittlersystems im
Gesundheitswesen auf statistischen Erhebungen beruhen und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
pauschal benannt werden. 

Risikofaktoren der Maschinellen Übersetzung

Mit  Maschineller Übersetzung (MÜ) wird hier die automatische schriftbasierte Übertragung zwi-
schen Sprachen bezeichnet. Dies beinhaltet Fälle, in denen – zwecks Übersetzung – Text von Doku-
menten abgescannt, per Tastatur eingetippt/einkopiert oder per Spracherkennung diktiert wird. Jeder
dieser Eingabemodi birgt eigene Schwierigkeiten, wie schlecht erkennbare Handschriften, Akzente
beim Sprechen etc. Von der MÜ abzugrenzen ist einerseits das (genuine) Maschinelle Dolmetschen,
also Translation (allein) anhand von Audiosignalen, sowie andererseits das Ferndolmetschen, also
die elektronisch übertragene Humanverdolmetschung. Der Mehrwert des Einsatzes digitaler Hilfs-
mittel, darunter MÜ, in der Translation ist breit anerkannt; MÜ ist schon seit Längerem in Ausbil-
dung und Praxis angekommen. Dennoch sind mit digitalen Hilfsmitteln auch zahlreiche Risiken
verknüpft, hier seien einige Risikofaktoren exemplarisch angeführt.

Bereits hier benannt wurden das Problem der Haftungsfrage; aus juristischer Sicht kommt der Da-
tenschutz hinzu, zumal aktuelle Systeme über zentralisierte Server, möglicherweise gar von Drittan-
bietern, bedient werden. Stark limitierende Faktoren für Maschinen sind das fehlende Verständnis
für kontextuelle oder kulturelle Zusammenhänge. Daneben sind sprachlich noch viele Schwächen
zu verzeichnen, hier seien exemplarisch zwei benannt. MÜ-Systeme haben nachweislich Probleme

Philologische Fakultät, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie, Beethovenstraße 15, 04107 Leipzig
Telefon +49 341 97-37600, Fax +49 341 97-37649, E-Mail ialt@uni-leipzig.de, Web www.uni-leipzig.de/ialt                    3/5

http://www.uni-leipzig.de/ialt


Stellungnahme zur Anhörung des Gesundheitsausschusses
zum Fachdolmetschen Gesundheitswesen

IALT, Universität Leipzig

bezüglich der konsistenten Verwendung von Fachtermini; erschwerend kommt hinzu, dass selbst bei
Nachkorrektur durch Menschen diese Inkonsistenzen „durchscheinen“ können, d.h. nicht unbedingt
die nötige Korrektur erfahren (Čulo und Nitzke 2016). Außerdem gibt es Defizite bei der korrekten
Produktion oder Interpretation verschiedener Arten von Negation. In einer entsprechenden Studie
wurden für drei Sprachenpaare Fehlerquoten von bis zu nahe 10% ermittelt (Tang u.a. 2021). Bei
der Einordnung solcher Studien ist zu berücksichtigen: MÜ-Systeme, wie auch andere Sprachmo-
delle, sind für die Sprachen(paare) und Themenbereiche besonders gut, für die es ausreichend von
Menschen produzierte oder aufbereitete hochqualitative Trainingsdaten gibt. Wie sich die Negati-
onsproblematik wie auch andere Problematiken bei anderen Sprachenkombinationen oder für unter-
schiedliche Gesundheitsbereiche auswirken, lässt sich nicht verlässlich abschätzen.

Eine Fallstudie zum Einsatz von MÜ im Gesundheitswesen findet sich bei Pym, Ayvazyan und Pri-
oleau (2022), wobei die Lösungsvorschläge der Autoren zur Behebung von Problemen aus verschie-
denen  Gründen  diskussionswürdig  und  ausbaufähig  erscheinen.  Ein  knapp  zusammengefasster
Überblick zu den zentralen Problemen des Maschinellen Übersetzens findet sich bei Czulo und
Krüger (2023). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für den Einsatz von MÜ im Gesundheits-
wesen nur bei entsprechender Sensibilisierung und Ausbildung bzw. Schulung im Umgang mit MÜ
(und anderen digitalen Hilfsmitteln) ein akzeptables Risikoniveau erreicht werden könnte.

Prof. Dr. Tinka Reichmann Prof. Dr. Oliver Czulo
Leiterin der Dolmetschabteilung Geschäftsführender Leiter
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